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Deutsche Rentenversicherung

Vom 26. Februar startet unbefristeter Streik!
Geduld der Ärztinnen und Ärzte ist erschöpft / Bundesweite Auftaktkundgebung in Berlin

MDK/MDS

Gespräche
werden im Mai
fortgesetzt

Düsseldorf (ms). Der Marbur-
ger Bund und die Tarifgemein-
schaft der Medizinischen Dienste
der Krankenversicherung (MDK/
MDS) haben in der 4. Verhand-
lungsrunde Ende Januar in
Düsseldorf vereinbart, ihre Ge-
spräche am 13. Mai fortzusetzen.
Die Arbeitgeberseite hatte überra-
schend erklärt, dass die Versuche
gescheitert seien, zwischen zwei
Vergütungsrunden mit anderen
Gewerkschaften die Manteltarif-
verträge anzupassen. Die Ver-
handlungskommission des MB
stellte daraufhin klar, dass die
separaten Tarifverhandlungen für
Ärzte davon nicht betroffen sein
könnten und sie noch vor Beginn
der nächsten Lohnrunde fortge-
setzt werden müssten. Schließ-
lich bestehe die Vereinbarung
vom 28. März 2008 – MB und
MDK/MDS hatten sich damals
darauf verständigt, einen eigenen
Manteltarifvertrag für Ärzte abzu-
schließen sowie entsprechende
Tarifverhandlungen aufzuneh-
men –, die einzuhalten sei. Der
MB pochte darauf, die Verhand-
lungen nicht abzubrechen, son-
dern weiterhin gemeinsame zu-
kunftsweisende arztspezifische
Tariflösungen zu entwickeln.
Letztlich einigte man sich, die
Gespräche im Mai fortzusetzen.

Berlin (jz). Schluss mit der Blo-
ckade-Politik der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV). Immer
wieder hat der Marburger Bund
die Aufnahme von Tarifverhand-
lungen gefordert. Ohne Ergebnis.
Die DRV lehnt auch weiterhin ka-
tegorisch Tarifverhandlungen mit
dem Marburger Bund ab. Die Ar-
beitgeberseite hat offensichtlich
noch nicht begriffen, wie ernst es
den Ärztinnen und Ärzten bei den
drei Trägern Deutsche Rentenver-
sicherung Bund (DRV Bund), Tarif-
gemeinschaft der Deutschen Ren-
tenversicherung (TgDRV) und
Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft Bahn-See (DRV KBS)
ist. Die Geduld der Ärztinnen und
Ärzte ist erschöpft. Jetzt wird die
Basis öffentlichen Druck ausüben!

Das klare Ergebnis der Urab-
stimmung spricht eine deutliche
Sprache: Der Geduldsfaden an
der Basis ist gerissen. Mit 93,5
Prozent votierten die Ärztinnen
und Ärzte für unbefristete Streik-
maßnahmen im Bereich der DRV
– mit Ausnahme der Akutkliniken
bei der DRV KBS, da dort bereits
MB-Tarifverträge bestehen.

Die Forderungen und Ziele des
MB für die Ärztinnen und Ärzte
bei der DRV lauten:
� Aufnahme von Tarifverhand-

lungen mit dem MB,

� Abschluss eines arztspezifi-
schen Tarifvertrages, der der spe-
ziellen Arbeitssituation der DRV-
Ärzte Rechnung trägt,
� einheitliche Arbeits- und

Einkommensbedingungen für alle
Ärzte der DRV; Abschaffung des
Tarifwirrwarrs bei der DRV;
Schluss mit Ärzten zweiter und
dritter Klasse,
� deutliche Erhöhung der

Ärzteeinkommen – Leitwährung
müssen die aktuellen arztspezifi-
schen Tarifverträge des MB sein,
� Einhaltung des Arbeitszeit-

gesetzes und flexible Arbeitszeit-
gestaltung,
� Einstellung zusätzlicher Ärz-

te zur Abwendung des Ärzteman-
gels,
� bessere Bewertung der Be-

reitschaftsdienste in den Reha-
Kliniken.

Der unbefristete Streik startet
am Donnerstag, 26. Februar. Da-
rauf verständigte sich die MB-
Spitze mit den DRV-Ärztespre-
chern beim Ärztesprechertreffen
Ende Januar in Berlin mit Zustim-
mung der zuständigen MB-Gre-
mien. Beim Treffen wurden auch

die verschiedenen Phasen und
Eskalationsstufen des Streiks ab-
gestimmt.

Mit einer bundesweiten Auf-
taktkundgebung wird der Arbeits-
kampf der DRV-Ärztinnen und
-Ärzte am 26. Februar, um 5 vor
12 Uhr vor dem Sitz der DRV
Bund am Fehrbelliner Platz in Ber-
lin eingeleitet. An diesem Tag sol-
len sich möglichst alle Ärztinnen
und Ärzte der DRV am Streik be-
teiligen und gemeinsam in die
Bundeshauptstadt zur bundeswei-
ten Demonstration kommen. Zur
Koordinierung der Anreise wen-
den Sie sich bitte an ihre zustän-
digen MB-Landesverband (siehe
Liste der Anschriften unten).

Mit Beginn der Auftaktveran-
staltung soll ab Freitag dann de-
zentral vor Ort entsprechend der
Möglichkeiten an bestimmten Ta-
gen gestreikt werden. Dazu be-
darf es der Vorbereitung in den
einzelnen Häusern und Einrich-
tungen. Welche Bereiche zu wel-
chem Zeitpunkt, sprich an wel-
chem Wochentag teilnehmen,
stimmen die jeweiligen An-
sprechpartner vor Ort mit ihrem
MB-Landesverband ab.
� Sollte gegenwärtig in Ihrem

Haus oder in Ihrer Einrichtung
noch kein Ansprechpartner be-
stimmt sein, leiten Sie dies umge-

hend ein. Wichtig: Alle Ansprech-
partner sollten bitte unbedingt
möglichst die private E-Mail-
Adresse, geschäftliche Telefon-
nummer und die mobile Erreich-
barkeit dem jeweiligen MB-Lan-
desverband mitteilen. Dort liegen
für die Ansprechpartner respekti-
ve Ärzte-Vertreter „Unterstüt-
zungspakete“ – auch in elektroni-
scher Form – vor. Fordern Sie die-
se an, wenn noch nicht gesche-
hen, und befolgen Sie zwingend
die dort aufgeführten, wichtigen
Aspekte, die beim unbefristeten
Streik zu beachten sind.
� Schließen Sie sich immer

wieder mit den MB-Juristen kurz.
Dann lassen sich juristische Fra-
gen schnell klären und von Ar-
beitgeberseite gestreute Gerüchte
oder gar Drohungen rasch wider-
legen. Nach dem MB-Warnstreik
im Dezember hatten z. B. Ver-
waltungen Teilnehmern mit Ab-
mahnungen gedroht, die jedoch
unzulässig wären.
� Eine enge Abstimmung der

Ansprechpartner vor Ort mit dem
jeweiligen MB-Landesverband ist
ebenso unverzichtbar, wie ein gut
funktionierendes Informations-
netzwerk zwischen Ansprech-
partnern und MB-Mitgliedern in
den Häusern und Einrichtungen.
Über die Ansprechpartner wird

auch jeweils zeitnah über wichti-
ge Entwicklungen informiert.
Sollten Sie noch kein E-Mail-
Netzwerk vor Ort haben, sollte
dieses nun zügig aufgebaut wer-
den. Generell gilt: Nur jenes MB-
Mitglied kann gut und schnell mit
Informationen erreicht werden,
dessen vollständige aktuelle per-
sönliche Angaben (E-Mail-
Adresse, Träger- und Einrich-
tungszugehörigkeit, Telefonnum-
mer usw.) auch beim zuständigen
MB-Landesverband bekannt sind.
� Für zeitnahe Informationen

nutzen Sie unbedingt zusätzlich
die Internetseite des MB unter
www.marburger-bund.de, lesen
Sie die MBZ Woche (siehe auch
Anzeige S. 10) und melden Sie
sich im MB-Netzwerk „Renten-
versicherungsträger“ im MB-Intra-
net über die Homepage an. Wer
sich für dieses Forum noch nicht
angemeldet hat, sollte dies unver-
züglich tun. Dort finden sie Vorla-
gen für Streikmaterialien und vie-
les mehr. Nutzen Sie auch das
Plakat links, das im MB-Intranet
als Druckvorlage erhältlich ist.

Das nächste Ärztesprechertref-
fen findet am Montag, 9. März,
statt. Dort soll die weitere Eskalati-
on des Streiks abgestimmt werden.

Um 5 vor 12 Uhr
am Fehrbelliner Platz

EG-Arbeitszeitrichtlinie

EuGH urteilt pro Arbeitnehmer
Bei Krankheit muss Urlaub vergütet werden

Luxemburg (wi). Der Gerichts-
hof der Europäischen Gemein-
schaften (EuGH) hat am 20. Janu-
ar 2009 festgestellt, dass nationa-
le Rechtsvorschriften, nach de-
nen der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub bei Ablauf gesetzli-
cher Fristen auch dann erlischt,
wenn der Arbeitnehmer während
des Bezugszeitraumes oder eines
Teils davon krankgeschrieben
war, mit den Vorgaben der Euro-
päischen Arbeitszeitrichtlinie
nicht vereinbar sind. Dauert die
krankheitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit bis zum Ende des Arbeits-
verhältnisses an und ist der Ar-
beitnehmer somit gehindert, sei-
nen Urlaub zu einem späteren
Zeitpunkt anzutreten, steht ihm
eine finanzielleVergütung zu. Für
die Berechnung des finanziellen

Ausgleiches ist das gewöhnliche
Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers
maßgeblich.

Der Kläger aus Deutschland
war seit 1971 bei der Rentenver-
sicherung Bund beziehungsweise
dessen Rechtsvorgänger beschäf-
tigt. Im Jahr 2004 war er bis An-
fang September arbeitsfähig. Vom
8. September 2004 bis 30. Sep-
tember 2005 war er aufgrund ei-
nes Rückenleidens krankge-
schrieben. Im September 2005
gab die Deutsche Rentenversi-
cherung dem Rentenantrag des
Klägers statt. Aufgrund dieser Ent-
scheidung wurde das Arbeitsver-
hältnis zum 30. September 2005
beendet. Anschließend klagte er
auf Abgeltung seines Urlaubs aus
2004 und 2005. Mit dieser Klage
befasste sich schließlich das Lan-

desarbeitsgericht in Düsseldorf.
Es kam zur Aussetzung des Ver-
fahrens, da das Landesarbeitsge-
richt die Auffassung vertrat, dass
die Entscheidung des Rechts-
streits von der Auslegung des Ge-
meinschaftsrechts abhängt. In ei-
nem Vorabentscheidungsersu-
chen rief es den EuGH an.

Mit seiner Entscheidung folgte
der EuGH dem im Januar 2008
ergangenen Schlussantrag der
Generalanwältin (die MBZ be-
richtete).

Sana Kliniken AG

Entgeltumwandlung gesichert
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung

Berlin (ms). Der Marburger
Bund und die Sana Kliniken AG
haben einen Tarifvertrag zur Ent-
geltumwandlung für die Einrich-
tungen der Sana Kliniken AG (TV-
EUmw Sana) abgeschlossen. Da-
mit haben alle Ärztinnen und
Ärzte in den Einrichtungen der
Sana Kliniken einen tariflichen
Anspruch auf Umwandlung eines
Teils ihrer Bruttobezüge für die
betriebliche Altersversorgung.

Die Voraussetzungen sind:
� Die Ärztin/der Arzt muss in

einer Einrichtung beschäftigt sein,
die unter den Geltungsbereich
des Tarifvertrags für Ärztinnen
und Ärzte in Einrichtungen der
Sana Kliniken AG (§ 1 TV-Ärzte
Sana) fällt.
� Die Höhe des Anspruchs be-

trägt bis zu 8 Prozent der steuer-

pflichtigen Bruttobezüge. In bei-
derseitigem Einvernehmen können
der Arzt und der Arbeitgeber ver-
einbaren, dass höhere Beträge um-
gewandelt werden.
� Neben den

bereits bestehen-
den Angeboten
kann die Ärz-
tin/der Arzt die
Entgeltumwand-
lung unter ande-
rem über den Branchenstandard
KlinikRente in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung
und/oder Unterstützungskasse
realisieren.
� Zusätzlich kann die Ärz-

tin/der Arzt – anstelle des An-
spruchs auf vermögenswirksame
Leistungen – einen Zuschuss des
Arbeitgebers in Höhe von 10

Euro pro Monat zur zusätzlichen
betrieblichen Altersversorgung
beanspruchen, solange Entgelt-
umwandlung nach dem TV-
EUmw Sana erfolgt.

� Umwandelbar sind künftige
Ansprüche auf monatliche Ent-
geltbestandteile und sonstige Ent-
geltbestandteile ab April 2009.
Eine rückwirkende Entgeltum-
wandlung ist ausgeschlossen.

DerTarifvertrag tritt zum 1. April
2009 in Kraft.
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Weitere Informationen

Das Urteil kann im Internet unter
http://tinyurl.com/52em3q mit
Angabe des Aktenzeichens C-
350/06 abgerufen werden.

schick@marburger-bund.de
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